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Abwägungsvorschlag vom 06.02.2026 

1 Abwägung der Anregungen und Bedenken nach der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung (§§ 3/4 Abs. 2 BauGB) 

Vorbemerkung:  
Berücksichtigt wurden alle abwägungsrelevanten Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB sowie alle abwägungsrelevanten Äußerungen nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB, soweit Letztere nicht in den Planentwurf eingeflossen oder durch eine  
Stellungnahme desselben Eingebers im Rahmen der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 oder § 4 
Abs. 2 BauGB gegenstandslos geworden sind. 
 
 

Eingabe: 
 
 

Samtgemeinderat Bersenbrück: 
 
 

Landkreis Osnabrück vom 13.06.2025: 
 
Regional- und Bauleitplanung 
Seitens der Regionalplanung werden keine 
Bedenken vorgetragen. Wie korrekt in der 
Entwurfsbegründung auf S. 14 ausgeführt, 
stehen der Planung keine Ziele entsprechend 
dem aktuellen, dritten Entwurf des in Aufstel-
lung befindlichen RROPs entgegen. Das Vor-
ranggebiet für Erholung, welches in der 
zeichnerischen Darstellung des ersten RROP 
- Entwurfs noch das Plangebiet überlagerte, 
ist im dritten Entwurf nicht mehr dort verortet. 
Auch wird dem zukünftigen Ziel in Abschnitt 
3.1.2 Ziffer 01 Satz 3 entsprochen, da eine 
Schutzzone von 30 m von der Gewässermitte 
des Eggermühlenbachs eingehalten wird (20 
Meter Pufferzone gemäß Kapitel 1.2.1.1 Um-
weltbericht + angrenzende Randstreifen von 
in der Regel je 10 m Breite (je Uferseite) zum 
FFH-Gebiet „Bäche im Artland“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Fest-
stellungsbeschluss erst nach Rechtskraft des 
neuen RROPs gefasst werden darf, damit die 

 
 
 
Das neue Regionale Raumordnungspro-
gramm (RROP) 2025 des Landkreises Osn-
abrück ist am 15.01.2026 in Kraft getreten. 
Im RROP 2025 ist das Plangebiet überwie-
gend als Vorbehaltsgebiet für landschafts-
bezogene Erholung (Grundsatz der Raum-
ordnung), tlw. auch als Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft dargestellt. Das angrenzende 
FFH-Gebiet / LSG „Bäche im Artland“ wird als 
Vorranggebiet „Natura 2000“ (Ziel der Raum-
ordnung) sowie als linienhaftes Vorranggebiet 
für den Biotopverbund (Ziel der Raumord-
nung) dargestellt.  
Die vorliegende Planung berücksichtigt die 
vorstehend genannten Ziele und Grundsätze 
des neuen RROP. Das Vorbehaltsgebiet für 
landschaftsbezogene Erholung wird durch 
Abwägung von Samtgemeinde und Gemein-
de zugunsten der geplanten baulichen Ent-
wicklung überwunden. Hierzu wurde ferner 
auch eine Teillöschung des Landschafts-
schutzgebietes (LSG) „Nördlicher Teutobur-
ger Wald – Wiehengebirge“ durchgeführt. 
Die Vorranggebiete „Natura 2000“ und „Bio-
topverbund“ werden nicht beeinträchtigt, son-
dern vielmehr durch im parallel aufgestellten 
B-Plan Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp 
festgesetzte umfassende naturschutzfachli-
che Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen in ihrer raumordnerischen Zielfunkti-
on unterstützt und gesichert. 
 
Da das RROP 2025 am 15.01.2026 in Kraft 
getreten ist, erfolgt der Feststellungsbe-
schluss zur vorliegenden 99. FNP-Änderung 
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Planung den Zielen der Raumordnung nicht 
entgegensteht. 
 
Aus Sicht der Bauleitplanung bestehen gegen 
die Änderung des Flächennutzungsplanes 
weiterhin keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Die Abwägung der Stellungnahmen, die im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung abge-
geben worden sind, wurde nicht zur Verfü-
gung gestellt, sodass die Stellungnahme vom 
15.03.2024 vollumfänglich aufrecht erhalten 
bleibt.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wur-
de bereits darauf hingewiesen, dass zur Ge-
währleistung „gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse“ (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens der Kon-
flikt zwischen vorhandenem Verkehrslärm 
(insbesondere der K 131), dem auf das Plan-
gebiet einwirkenden Gewerbelärm und der 
geplanten Wohnnutzung gelöst werden muss.  
Das Gebot der planerischen Konfliktbewälti-
gung ist an dieser Stelle zu beachten. Im 
Rahmen der Planaufstellung wurde ein 
schalltechnisches Gutachten erstellt, in dem 
sowohl der auf das Plangebiet einwirkende 
Verkehrslärm als auch der von dem angren-
zenden Netto-Markt ausgehende Gewerbe-
lärm untersucht wurden. 
 
Die Berechnung der Geräuschbelastung 
durch den öffentlichen Straßenverkehr hat 
Überschreitungen der schalltechnischen Ori-
entierungswerte gem. DIN 18005 ergeben. 
Auf dieser Grundlage wurden Lärmpegelbe-
reiche ermittelt und festgelegt sowie Vor-
schläge für textliche Festsetzungen (passive 
Schallschutzmaßnahmen) im Bebauungsplan 
formuliert. Die vom Gutachter zum Umgang 
mit dem Verkehrslärm vorgeschlagenen 
textlichen Festsetzungen wurden in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
Die Berechnungen der gewerblichen Ge-
räuschbelastung durch den unmittelbar an-
grenzenden Netto-Markt haben teilweise 
deutliche Überschreitungen der vorgegebe-
nen Immissionsrichtwerte der TA-Lärm erge-
ben. Eine bauliche Entwicklung östlich des 
Netto-Marktes ist nur möglich, wenn dort akti-
ve Schallschutzmaßnahmen umgesetzt wer-
den, um die Geräuschbelastung auf ein ver-
trägliches Maß zu reduzieren. Im Gutachten 
werden entsprechende aktive Schallschutz-

nach Inkrafttreten des RROP 2025. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme des Landkreises vom 
15.03.2024 wird nachfolgend aufgeführt und 
abgewägt. 
 
 
 
Im Flächennutzungsplan (FNP) wird die be-
absichtigte Bodennutzung in den Grundzü-
gen dargestellt (§ 5 BauGB). Bauflächendar-
stellungen im FNP schaffen i.d.R. keine Bau-
rechte. Der FNP ist nur für Behörden verbind-
lich. Erst die verbindliche Bauleitplanung 
(Bebauungsplan) schafft durch die Festset-
zung von Baugebieten entsprechende Bau-
rechte. 
Dementsprechend ist im FNP-Verfahren zu 
prüfen, ob planbedingte Konflikte angemes-
sen im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung gelöst werden können. Dies ist vorlie-
gend u.a. auch hinsichtlich der Auswirkungen 
durch Verkehrs- und Gewerbelärm der Fall. 
In Kapitel 2.2.2.1 „Schutzgut Mensch“ des 
gemeinsamen Umweltberichtes zum B-Plan 
Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp und zur 
parallel aufgestellten 99. FNP-Änderung der 
Samtgemeinde Bersenbrück wird dies aus-
führlich dargelegt.  
So werden zum Schutz vor erheblichen Aus-
wirkungen durch Verkehrslärm im B-Plan Nr. 
26 Maßnahmen zum passiven Lärmschutz 
festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Zum Schutz vor erheblichen Auswirkungen 
durch Gewerbelärm vom bestehenden Netto-
Markt hat die Gemeinde Kettenkamp mit dem 
Marktbetreiber Lärmminderungsmaßnahmen 
vereinbart. 
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maßnahmen berechnet und vorgeschlagen. 
In der Begründung wird beschrieben, dass 
sich die Gemeinde Kettenkamp mit dem 
Marktbetreiber auf die vorgeschlagenen 
Lärmminderungsmaßnahmen geeinigt hat 
und diese noch vor Baubeginn umzusetzen 
sind, sodass ein verträgliches Nebeneinander 
von Verbrauchermarkt und den geplanten 
Wohnnutzungen erreicht werden kann.  
 
Da eine bauliche Entwicklung ohne diese 
Maßnahmen nicht möglich ist und die Ergeb-
nisse des Gutachtens auf der verbindlichen 
Umsetzung basieren, ist die Einigung im 
Rahmen der Genehmigung der 99. Änderung 
des Flächennutzungsplanes mit vorzulegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der 99. FNP-Änderung werden 
lediglich Wohnbauflächen dargestellt. Aus 
diesen Wohnbauflächen ließen sich im Rah-
men eines B-Planverfahrens die unterschied-
lichsten Bebauungskonzepte entwickeln. So 
könnten z. B. durch einen weiteren Abstand 
des im B-Plan Nr. 26 geplanten Wohngebie-
tes (z. B. Verzicht auf Teilflächen des WA 1) 
die Auswirkungen durch Gewerbelärm verrin-
gert bzw. vermeiden werden.  
Daraus wird deutlich, dass eine bauliche 
Entwicklung sehr wohl auch ohne die mit dem 
Marktbetreiber vereinbarten Lärmminde-
rungsmaßnahmen möglich wäre. Die für das 
im B-Plan Nr. 26 enthaltene abgestimmte 
Nutzungs- und Bebauungskonzept erforderli-
chen Lärmschutzmaßnahmen gehören daher 
zum Regelungsumfang des B-Plans und nicht 
auf die vorbereitende Ebene des FNPs. 
 

Trotz der Umsetzung der vereinbarten akti-
ven Schallschutzmaßnahmen kommt es an 
der westlichen Baugrenze des WA 1 noch zu 
geringfügigen Überschreitungen des zulässi-
gen Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) von 
< 1 dB(A). Dennoch geht die Gemeinde Ket-
tenkamp davon aus, dass durch die vorgese-
henen Maßnahmen ein verträgliches Neben-
einander von Marktbetrieb und Wohnnutzung 
erreicht werden kann. Seitens des Landkrei-
ses Osnabrück bestehen zu der von der Ge-
meinde vorgenommenen Einschätzung je-
doch erhebliche Bedenken. 
 
 

Auch dieser vom Landkreis vorgebrachte 
Sachverhalt (verbleibende geringfügige 
Überschreitung des Immissionsrichtwertes 
gemäß TA Lärm in einem Teilbereich des im 
B-Plan Nr. 26 festgesetzten WA1) ist auf der 
Bebauungsplanebene zu behandeln.  
Nach den Erkenntnissen der Samtgemeinde 
ist die Gemeinde Kettenkamp im Rahmen 
des Planverfahrens zum B-Plan Nr. 26 der 
Anregung des Landkreises gefolgt, und hat 
die überbaubaren Bereiche für das WA1 so-
weit verkleinert, dass darin die Immissions-
richtwerte der TA Lärm für WA nicht mehr 
überschritten werden. 
Ein diesbezüglicher Regelungsbedarf ergibt 
sich im Rahmen der vorliegenden FNP-
Änderung nicht. 
 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind 
im Rahmen der Bauleitplanung als maßgebli-
che Abwägungsgrenze zu beachten. Eine 
Überschreitung - selbst um < 1 dB(A) - ist in 
der Regel nicht zulässig, da die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB nicht 
mehr gewährleistet werden können. Auf das 

Exkurs zur Bedeutung der TA Lärm im Bau-
leitplanverfahren: 
 
Seitens des Landkreises wird offensichtlich 
die Auffassung vertreten, dass die Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm auch auf der Ebe-
ne der Bauleitplanung zwingend einzuhalten 
sind. Zur Untermauerung dieser Auffassung 
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Gebot der Rücksichtnahme gem. § 15 Abs. 1 
Satz 2 Alt. 2 BauNVO und das Gebot der 
planerischen Konfliktbewältigung gem. § 1 
Abs. 7 BauGB werden an dieser Stelle erneut 
hingewiesen. Demnach muss der Konflikt 
bereits im Rahmen der Bauleitplanung, spä-
testens im Rahmen der parallelen Aufstellung 
des Bebauungsplanes, gelöst werden und 
kann nicht auf das nachgelagerte Genehmi-
gungsverfahren verlagert werden. 
 
Aus Sicht des Landkreises sind weitere Maß-
nahmen erforderlich, um den Überschreitun-
gen der IRW entgegenzuwirken. Die vom 
Gutachter vorgeschlagene zusätzliche passi-
ve Schallschutzmaßnahme wird kritisch hin-
terfragt. Gemäß dem Leitsatz des Urteils vom 
Bundesverwaltungsgericht vom 29.11.2012 
(BVerwG, Urteil vom 29.11.2012 - 4 C 8.11) 
eröffnet das Rücksichtnahmegebot des § 15 
Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BauNVO im Anwen-
dungsbereich der TA Lärm nicht die Möglich-
keit, der durch einen Gewerbebetrieb verur-
sachten Überschreitung der Außen-
Immissionsrichtwerte bei einem Wohnbau-
vorhaben durch Anordnung von passivem 
Lärmschutz zu begegnen. Diese passive 
Schallschutzmaßnahme ist im Bebauungs-
plan jedoch auch nicht festgesetzt. Aus Sicht 
der Bauleitplanung wird eine weitere Ver-
schiebung der Baugrenze Richtung Osten 
angeregt, sodass das Baufenster vollständig 
außerhalb des Bereiches der Überschreitun-
gen liegt. Alternativ können weitere (aktive) 
Maßnahmen geprüft werden, wie beispiels-
weise eine Lärmschutzwand. Aus Sicht des 
Landkreises sind eine Überarbeitung des 
parallel aufgestellten Bebauungsplanes 
und/oder des schalltechnischen Gutachtens 
erforderlich.  
 
 

wird auf das BVerwG-Urteil vom 29.11.2012 
(4 C 8/11) verwiesen. Dieses wird auch von 
Gewerbeaufsichtsämtern und vielen Pla-
nungsämtern so ausgelegt, dass die TA Lärm 
als sog. normkonkretisierende Verwaltungs-
vorschrift auch eine Bindungswirkung in der 
Bauleitplanung entfaltet. 
Diese Rechtsauslegung wird jedoch von 
Fachjuristen kritisch gesehen - sie wird von 
namhaften Baurechtlern auch als nicht 
rechtskonform eingestuft. 
 
Exemplarisch sei hier auf den Fachaufsatz 
von Prof. Dr. Reidt (Prof. Dr. Reidt: „Die Be-
deutung der TA Lärm für die Bauleitplanung“, 
Zeitschrift Baurecht, Heft 2, 2020) verwiesen.  
Die Samtgemeinde teilt hier die Auffassung 
von Prof. Dr. Reidt, nämlich, dass eine plane-
rische Konfliktbewältigung im Bauleitplanver-
fahren (hier für ein Wohngebiet) dann erfor-
derlich wird, wenn kein störungsfreies Woh-
nen mehr möglich ist. 
"Aus den vorstehenden Ausführungen folgt 
im Ergebnis für die Bauleitplanung, dass der 
Planvollzug (...) nicht an den Anforderungen 
der TA Lärm scheitern darf. 
(...) 
Bedarf es zur Konfliktlösung bestimmter 
Schallschutzmaßnahmen und werden diese 
im Plan aufgrund eines planeigenen Schall-
schutzkonzeptes festgesetzt, sind sie für den 
Planvollzug unabhängig davon maßgeblich, 
ob sie der TA Lärm entsprechen oder nicht, 
da für deren Anwendung bei abschließender 
planerischer Konfliktlösung gem. § 30 BauGB 
kein Raum mehr verbleibt. Notwendig sind 
derartige Festsetzungen für eine abschlie-
ßende planerische Konfliktbewältigung auf 
Planebene jedoch nicht bereits dann, wenn 
die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für das 
betreffende Baugebiet überschritten sind, 
sondern erst dann, wenn ansonsten kein stö-
rungsfreies Wohnen mehr möglich ist. Dies 
ist erst bei einer deutlichen Überschreitung 
der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
Kern-, Dorf- und Mischgebiete der Fall, d.h. 
unterhalb dieser Schwelle können die Immis-
sionsbelastungen für schutzbedürftige Nut-
zungen bei Gründen von ausreichendem 
Gewicht im Rahmen der Planungsentschei-
dung durch die Gemeinde auch abwägend 
ohne die Festsetzung von Schallschutzmaß-
nahmen überwunden werden und ohne dass 
dies an der TA Lärm scheitert." (Prof. Dr. 
Reidt a.a.O., Kapitel IV. Zusammenfassung). 
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Nach den Ergebnissen von Lärmwirkungsun-
tersuchungen sollten die für ein gesundes 
Wohnen und Schlafen erforderlichen Innen-
raumpegel tags 45 dB(A) und nachts 35 
dB(A) nicht überschreiten.1 Diese Innen-
raumpegel können auch bei „auf Kipp“ ge-
stellten Fenstern eingehalten werden, wenn 
die Außenpegel jeweils maximal 15 dB(A) 
höher sind (dementsprechend 60/50 dB(A) 
tags/nachts). Diese maximalen Außenlärm-
pegel von 60/50 dB(A) tags/nachts werden 
nach den Erkenntnissen der Samtgemeinde 
in den überbaubaren Grundstücksflächen der 
geplanten Wohngebiete des aktuellen B-
Plans Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp ein-
gehalten.  
 
Abschließend wird hinsichtlich der Problema-
tik bezüglich der Beachtung der TA Lärm im 
Bauleitplanverfahren auf eine jüngere Ände-
rung des BauGB hingewiesen: 
In der geltenden Fassung des § 9 Abs. 1 Nr. 
23a BauGB wird nun ermöglicht, Gebiete 
festzusetzen, in denen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen nach § 3 
Abs. 1 BImSchG bestimmte Werte zum 
Schutz vor Geräuschimmissionen nicht über-
schritten werden dürfen, wobei in begründe-
ten Fällen Abweichungen von den Vorgaben 
der TA Lärm zulässig sind. 
 

Die Genehmigungsfähigkeit der vorliegenden 
Flächennutzungsplanänderung kann ohne 
eine Überarbeitung beziehungsweise Anpas-
sung der genannten Planunterlagen derzeit 
nicht in Aussicht gestellt werden. 
 

Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine 
angemessene Konfliktbewältigung zur Ver-
meidung von erheblichen Auswirkungen 
durch Gewerbelärm sicherzustellen. Dies 
wird nach den Erkenntnissen der Samtge-
meinde durch entsprechende Festsetzungen 
im B-Plan Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp  
gewährleistet. 
Die Verknüpfung der Konfliktbewältigung 
Gewerbelärm - Wohnen auf B-Plan Ebene 
mit der Genehmigungsfähigkeit der 99. FNP-
Änderung kann von der Samtgemeinde Ber-
senbrück fachlich nicht nachvollzogen wer-
den.  
 
Wie ebenfalls bereits weiter oben ausgeführt, 
ist die Gemeinde Kettenkamp im Rahmen 
des Planverfahrens zum B-Plan Nr. 26 der 
Anregung des Landkreises gefolgt, und hat 
die überbaubaren Bereiche für das WA1 so-
weit verkleinert, dass darin die Immissions-

 
1 vgl. dazu Fickert/Fieseler: „Baunutzungsverordnung“, 13. Aufl., § 15 Rn 18.3 ff. mit Bezug zu BVerwG-Urteilen 
2006 (4 A 1075.04 u. 4 A 2001.06) 
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richtwerte der TA Lärm nicht mehr überschrit-
ten werden. 
Ein diesbezüglicher Regelungsbedarf ergibt 
sich im Rahmen der vorliegenden FNP-
Änderung nicht. 
 

Untere Denkmalschutzbehörde 
Aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und Bo-
dendenkmale) bestehen gegen die 99. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Samt-
gemeinde Bersenbrück, Mitgliedsgemeinde 
Kettenkamp, keine Bedenken. 
 
Auf die generelle gesetzliche Melde- und Si-
cherungspflicht von archäologischen und 
paläontologischen Bodenfunden nach § 14 
des Nieders. Denkmalschutzgesetzes wird 
auf der Planunterlage hingewiesen. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bedenken werden seitens des Eingebers 
nicht vorgebracht. 
 
 
 
Die Feststellung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 
Im Zuge der zweiten Beteiligung wurde eine 
fachgutachterliche Stellungnahme vom Im-
missionsschutzgutachter Herrn Wehage 
(LWK Niedersachsen) am 07.01.2025 erstellt 
und mit den Unterlagen vorgelegt.  
Innerhalb dieser Stellungnahme wird darge-
legt, dass nur der Betrieb Wernke, Am Sport-
platz 3, Kettenkamp relevante Auswirkungen 
auf die Geruchsimmissionssituation des 
Plangebietes hat.  
Weitere umliegende Betriebe wurden lt. Aus-
sage des Gutachters geprüft und festgestellt, 
dass von diesen Betrieben irrelevante Ge-
ruchseinwirkungen auf das zu beurteilende 
Plangebiet ausgehen. 
 
Lt. Angaben des Immissionsschutzgutachters 
hat der Betrieb Wemke die Tierhaltung und 
weitere emissionsrelevante Quellen unwider-
ruflich eingestellt und eine verbindliche Erklä-
rung dazu abgegeben. Diese Erklärung ist 
der Baugenehmigungsbehörde vorzule-
gen bevor die Bauleitplanung rechtskräf-
tig wird. 
 
Aus Sicht des landwirtschaftlichen Immissi-
onsschutzes bestehen - unter Berücksichti-
gung der o. g. Erklärung über die unwiderruf-
liche Aufgabe der Tierhaltung des Betriebes 
Wernke - gegen die 99. Änderung des FNPs 
(par. Aufstellung des BBP Nr. 26 „Klima-
schutzsiedlung im Hagen“) in der SG Ber-
senbrück - Mitgliedsgemeinde Kettenkamp 
keine Bedenken. 
 
 

 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  
Die verbindliche Erklärung des Betriebes 
Wernke über die unwiderrufliche Aufgabe 
seiner Tierhaltung soll dem Antrag auf Ge-
nehmigung der 99. FNP-Änderung beigefügt 
werden.  
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Bauaufsicht Innenbereich 
Aus Sicht der Bauaufsicht Innenbereich be-
stehen gegen die Änderung des o. g. Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Ketten-
kamp keine Bedenken. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Untere Naturschutz- und Waldbehörde 
Die Stellungnahme von Frau Tschesche vom 
28.02.2024 hat weiterhin seine Gültigkeit, 
darüber hinaus liegt mittlerweile der arten-
schutzrechtliche Fachbeitrag vor. 
 
 
 
Der Artenschutzbeitrag zeigt, dass das Ge-
biet keine besonders große Bedeutung für die 
Artengruppen Vögel, Amphibien und Fleder-
mäuse hat. Aus naturschutzfachlicher Sicht 
ist der Bebauungsplan Nr. 26 verträglich, 
wenn die vorgesehenen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen konsequent umge-
setzt werden. Es bestehen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen für FFH-relevante Arten 
oder deren Lebensräume. 
 
Vermeidungs-, Minderungs- und Ersatzmaß-
nahmen 
 
Vermeidungsmaßnahmen 

• Baufeldfreimachung ausschließlich außer-
halb der Brut- und Aufzuchtzeit (01. Okto-
ber bis 28. Februar), um Störungen und 
Tötungen bei Brutvögeln und Amphibien 
zu vermeiden. 

• Kontrolle potenzieller Fledermaus-
Quartierbäume durch qualifizierte Exper-
ten vor einer Fällung. 

• Keine Fällung von Bäumen während der 
Winterquartierphase, sofern Fledermaus-
quartiere festgestellt werden. 

• Schutz bestehender Gehölze während der 
Bauarbeiten nach DIN 18920 (Schutz von 
Vegetation, Baumstämmen und Wurzelbe-
reichen. 

 

 
Die Gesamtstellungnahme des Landkreises 
Osnabrück vom 15.03.2024 enthält auch die 
Stellungnahme von der Unteren Naturschutz- 
und Waldbehörde. Die Gesamtstellungnahme 
vom 15.03.2024 wird nachfolgend aufgeführt 
und abgewägt. 
 
Die Feststellungen und Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. Grundsätzliche Beden-
ken werden von Seiten des Eingebers nicht 
vorgebracht. 
Nach den Erkenntnissen der Samtgemeinde 
sind erforderlichen naturschutzfachlichen 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen in den textlichen Festset-
zungen des parallel aufgestellten B-Plans Nr. 
26 der Gemeinde Kettenkamp enthalten.  
Die Maßnahmen sollen dementsprechend 
umgesetzt werden. 
 
Ein besonderer Regelungsbedarf ergibt sich 
diesbezüglich im Rahmen der vorliegenden 
99. FNP-Änderung nicht. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 

Minderungsmaßnahmen 

• Einsatz sparsamer, richtlinienkonformer 
Außenbeleuchtung zur Vermeidung nega-
tiver Auswirkungen auf Fledermäuse und 
Insekten. 

• Schonende und naturnahe Umgestaltung 
des südlichen Grabens zur Verbesserung 
der Lebensraumeignung für Amphibien. 

• Verzicht auf Ausbaumaßnahmen am be-
stehenden Regenrückhalteecken (RRB), 
um vorhandene Habitate nicht zu beein-
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trächtigen. 
 
Ersatzmaßnahmen (Kompensation) 

• Ersatzaufforstung einer etwa 600 m² gro-
ßen Fläche am Nordrand des Waldes für 
die entfallende Waldfläche im Zuge der 
Gewässerverlegung. 

• Entwicklung einer etwa 1 ha großen na-
turnahen Pufferzone zum FFH-Gebiet als 
Extensivgrünland. 

• Verwendung von Regiosaatgut und stand-
ortheimischen Gehölzen zur Förderung 
standorttypischer Arten, insbesondere der 
Gartengrasmücke. 

 
Optionale zukünftige Maßnahmen (bei Be-
darf) 

• Aufstellen von Fangzäunen oder dauerhaf-
te Anlage von Querungshilfen (z. B. Stelz-
tunnel) bei starker Besiedlung des RRB 
durch Amphibien. 

 

 

Fachdienst Kreisstraßen 
Seitens des Fachdienstes 9 - Straßen beste-
hen grundsätzlich keine Bedenken, da die 
Kreisstraße 131 nicht von der verkehrlichen 
Erschließung des Bebauungsplans betroffen 
ist und die Bauverbotsgrenze von 20,00 m 
gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 NStrG an der Kreis-
straße laut Plan eingehalten wird. 
 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über 
den bereits bestehenden Knotenpunkt „Ber-
ger Straße - K 162 / Hauptstraße - K 131 / Im 
Hagen“. 
 
Ein direkter Anschluss zur Unterhaltung des 
Regenrückhaltebeckens von der Kreisstraße 
131 ist nicht vorgesehen und kann ebenfalls 
über den o.g. Knotenpunkt bzw. die Straße 
„Im Hagen“ gewährleistet werden. 
 
Es ist sicherzustellen, dass kein Oberflä-
chenwasser auf die K 131 geleitet wird. 
 
 
 
Sollten sich allerdings durch die Änderung 
des Bebauungsplans bauliche Veränderun-
gen an der Fahrbahn ergeben, sind diese 
rechtzeitig im Vorfeld mit dem Fachdienst 9 - 
Straßen abzustimmen. 
 

 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Feststellung wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Nach den Erkenntnissen der Samtgemeinde 
erfolgt die Unterhaltung des Regenwasser-
rückhaltebeckens über eine Zuwegung (gesi-
chert über ein Geh-, Fahr-, und Leitungs-
recht) von der Straße „Im Hagen“ aus. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein diesbezüglicher Reglungsbedarf ergibts 
sich diesbezüglich für die vorliegende 99. 
FNP-Änderung nicht.  
 
Der Hinweis betrifft den parallel aufgestellten 
B-Plan Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp. Ein 
diesbezüglicher Reglungsbedarf ergibt sich 
für die vorliegende 99. FNP-Änderung nicht.  
 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange entbindet nicht 
von der Verantwortung im Sinne von § 2 Abs. 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
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1 BauGB. Das Ergebnis der Abwägung bitte 
ich mitzuteilen. 
 
Eine digitale Ausfertigung der o. a. Bauleit-
planung ist unter Hinweis auf Nr. 38.1 VV-
BauGB nach Bekanntmachung auf der Inter-
netplattform in den Ordner „85 
BPlan_rechtsverb.Planunterlagen“ hochzula-
den. 
 
Landkreis Osnabrück vom 15.03.2024: 
 
Regional- und Bauleitplanung 
Wie korrekt in der Entwurfsbegründung dar-
gelegt, wird das Plangebiet in der zeichneri-
schen Darstellung des derzeit rechtskräftigen 
RROP 2004 größtenteils von einem Vorrang-
gebiet für Natur und Landschaft (D 2.1. 03) 
überlagert. Auch weist der erste Entwurf des 
in Aufstellung befindlichen RROP für das 
Plangebiet ein Vorranggebiet landschaftsbe-
zogene Erholung auf, welches - wie das der-
zeitige Vorranggebiet für Natur und Land-
schaft - eine Bauleitplanung wie vorliegend 
entgegensteht. Weiterhin ist der Eggermüh-
lenbach, welcher östlich des Plangebietes 
verläuft, sowohl als Vorranggebiet Biotopver-
bund als auch Vorranggebiet Natura 2000 
festgesetzt. Hier werden keine Konflikte er-
wartet, bedingt durch einen Puffer von Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft. 
 
Das der Planung entgegenstehende Ziel der 
Raumordnung (Vorranggebiet landschaftsbe-
zogene Erholung), festgelegt im ersten Ent-
wurf des RROP, wird zum zweiten Entwurf 
überarbeitet und nicht mehr in dem hier durch 
Bauleitplanung überplanten Gebiet festge-
setzt. Folglich dürfte die geplante Änderung 
des Flächennutzungsplanes nach Rechtskraft 
des neuen RROP, in dessen Version vom 
zweiten Entwurf, als an die Ziele der Raum-
ordnung angepasst gelten. 
 

 
 
 
Das neue Regionale Raumordnungspro-
gramm (RROP) 2025 des Landkreises Osn-
abrück ist am 15.01.2026 in Kraft getreten. 
Im RROP 2025 ist das Plangebiet überwie-
gend als Vorbehaltsgebiet für landschafts-
bezogene Erholung (Grundsatz der Raum-
ordnung), tlw. auch als Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft dargestellt. Das angrenzende 
FFH-Gebiet / LSG „Bäche im Artland“ wird als 
Vorranggebiet „Natura 2000“ (Ziel der Raum-
ordnung) sowie als linienhaftes Vorranggebiet 
für den Biotopverbund (Ziel der Raumord-
nung) dargestellt.  
Die vorliegende Planung berücksichtigt die 
vorstehend genannten Ziele und Grundsätze 
des neuen RROP. Das Vorbehaltsgebiet für 
landschaftsbezogene Erholung wird durch 
Abwägung von Samtgemeinde und Gemein-
de zugunsten der geplanten baulichen Ent-
wicklung überwunden. Hierzu wurde ferner 
auch eine Teillöschung des Landschafts-
schutzgebietes (LSG) „Nördlicher Teutobur-
ger Wald – Wiehengebirge“ durchgeführt. 
Die Vorranggebiete „Natura 2000“ und „Bio-
topverbund“ werden nicht beeinträchtigt, son-
dern vielmehr durch im parallel aufgestellten 
B-Plan Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp 
festgesetzte umfassende naturschutzfachli-
che Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen in ihrer raumordnerischen Zielfunkti-
on unterstützt und gesichert. 
 

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden (am 
Planstandort laut Umweltbericht zum Bebau-
ungsplanverfahren Plaggeneschböden im 
Nordwesten) weise ich auf das Ziel 2.6. 02 
des RROP 2004 hin, nach welchem insbe-
sondere auf eine Erhaltung der im Landkreis 
verbreiteten Plaggenesche unter kulturhisto-
rischen und archäologischen Aspekten hin-
zuwirken ist (vgl. auch LROP 2022 3.1.1 Zif-
fer 04 Satz 3). 

Die Besonderheit der Eschböden liegt in der 
hohen Bodenfruchtbarkeit und in ihrer kultur-
historischen Archivfunktion.  
Hinsichtlich des Eschbodens ist jedoch auch 
festzustellen, dass dieser für den betrachte-
ten Naturraum nicht als seltener Bodentyp 
einzustufen ist.  
Seitens der Stadt- und Kreisarchäologie Os-
nabrück wurden hinsichtlich des Plaggene-
schs keine Bedenken vorgebracht.  
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Die Bodenfruchtbarkeit selbst ist insgesamt 
kein so gewichtiger Belang, der die vorlie-
gende Bauleitplanung ausschließen würde. 
Darüber hinaus würde ein grundsätzlicher 
Verzicht der städtebaulichen Fortentwicklung 
auf Flächen mit Eschböden nicht nur in der 
Gemeinde Kettenkamp die Siedlungsentwick-
lung übermäßig einschränken. 
 
Das Schutzgut Boden gehört zu den Umwelt-
gütern, die gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. § 1a 
BauGB im Rahmen der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB zu berücksichtigen sind.  
Im Rahmen der Umweltprüfung zum parallel 
aufgestellten B-Plan Nr. 26 der Gemeinde 
Kettenkamp und der darin integrierten Ein-
griffs-Ausgleichs-Regelung (nach Osnabrü-
cker Kompensationsmodell 2016) wurde auch 
das Schutzgut Boden angemessen bewertet.  
Dabei wurde u.a. die Änderung von Boden-
funktionen durch Bodenbewegung (Abtrag, 
Auftrag, Verdichtung, Durchmischung) sowie 
der Verlust der Bodenfunktion als Standort 
und Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
durch Versiegelung als erhebliche Auswir-
kung eingestuft.  
Als Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahme wird im B-Plan Nr. 26 die zulässige 
Überschreitung der Grundflächenzahl gemäß 
§ 19 Abs. 4 BauNVO auf 30 % begrenzt. Die-
se zulässige Überschreitung wird zudem ab-
hängig gemacht von „ökologischen Bauwei-
sen“ (wasserdurchlässige Stellplatz- und We-
gebefestigungen).  
Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe in 
den Boden erfolgt durch die im B-Plan Nr. 26 
vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen.  
 
Damit wird das Schutzgut Boden im Rahmen 
der Bauleitplanung mit hinreichender Gewich-
tung berücksichtigt. Ein weiterer Regelungs-
bedarf besteht im Rahmen der vorliegenden 
Bauleitplanung nicht. 
 
Details sind dem Umweltbericht zu entneh-
men.  
 

Die in der Kurzerläuterung angesprochenen 
Untersuchungen bzw. Gutachten sind grund-
sätzlich dafür geeignet die Umweltauswirkun-
gen im weiteren Planverfahren zu beschrei-
ben und zu bewerten.  
 
Zur Gewährleistung „gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse“ (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 
muss im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung zum parallel 
aufgestellten B-Plan Nr. 26 der Gemeinde 
Kettenkamp wurden die Auswirkungen durch 
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der Konflikt zwischen vorhandenem Ver-
kehrslärm (insbesondere der K 131), dem auf 
das Plangebiet einwirkenden Gewerbelärms 
und der geplanten Wohnnutzung gelöst wer-
den. Zudem ist nicht auszuschließen, dass 
Geruchsimmissionswerte überschritten wer-
den. Auf die Stellungnahme des Landwirt-
schaftlichen Immissionsschutzes wird in die-
sem Zusammenhang verwiesen. 
 

Verkehrs- und Gewerbelärm sowie durch 
landwirtschaftliche Gerüche ermittelt und be-
wertet. Durch geeignete Immissionsschutz-
maßnahmen lassen sich die erheblichen 
Auswirkungen vermeiden bzw. auf ein uner-
hebliches Ausmaß verringern. Die notwendi-
gen Maßnahmen wurden entweder als Fest-
setzungen in den B-Plan aufgenommen oder 
werden, sofern außerhalb des Plangebietes 
liegend, durch vertragliche Regelungen gesi-
chert.  
Details dazu sind insbesondere Kapitel 
2.2.2.1 des Umweltberichtes zu entnehmen. 
 

Bei der Planung von neuen Wohnbauflächen 
gilt es in der Regel, neben den Grundsätzen 
der Bauleitplanung (Planungserfordernis, 
Anpassung an die Raumordnung etc.) und 
den städtebaulichen Voraussetzungen (de-
mografischer Wandel, Bevölkerungsentwick-
lung etc.), insbesondere im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanung alle potenziellen Flä-
chen für Siedlungsentwicklung einer Ge-
meinde bzw. Samtgemeinde mit einzubezie-
hen. 
 
Auf den Grundsatz des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden und die Belange von 
Natur und Landschaft (Vermeidungsgrund-
satz) wird in diesem Zusammenhang hinge-
wiesen. Die BauGB-Novelle 2013 betont zu-
dem noch einmal ausdrücklich den Vorrang 
der Innenentwicklung. Land- und forstwirt-
schaftliche Flächen gilt es zu schützen. Wenn 
sie doch in Anspruch genommen werden 
sollen, muss zunächst geprüft werden, ob es 
alternativ Innenentwicklungsflächen gibt, die 
für die entsprechende Planung zur Verfügung 
stehen. 
 
 

Für den vorliegenden Änderungsbereich bil-
det die Potenzialfläche 07 „Klimaschutzsied-
lung Im Hagen“ des Baulandentwicklungs-
konzept 2040 der Gemeinde Kettenkamp die 
städtebauliche Grundlage2. Im Erläuterungs-
bericht des Konzeptes erhält die Fläche 07 
die Priorität „Kurzfristig“.  
Ferner wird zu der Fläche ausgeführt, dass 
der dazu aufzustellende Bebauungsplan auf 
der Grundlage eines mit dem Landkreis Osn-
abrück abgestimmten Bebauungskonzeptes 
aufgestellt werden und umfangreiche Vorga-
ben hinsichtlich einer klimagerechten Aus-
prägung enthalten soll. Die Grünbereiche 
zwischen der Siedlung und dem Eggermüh-
lenbach sollen in diesem Zusammenhang 
planungsrechtlich abgesichert werden. 
Diesen planerischen Zielsetzungen ist die 
Gemeinde Kettenkamp nachgekommen. 
 
Für die Entwicklung dieses Gebietes spre-
chen zudem folgende Gründe: 

• Das Areal liegt innerhalb des Siedlungs-
körpers der engeren Ortslage und damit in 
einem engen räumlichen Zusammenhang 
zum Ortskern und zu den vorhandenen 
Infrastruktur- und Dienstleistungseinrich-
tungen und ist verkehrstechnisch gut über 
die vorhandenen Straßen und Wege zu er-
reichen.  

• Die für die Bebauung vorgesehene Fläche 
stellt überwiegend einheitlich strukturiertes 
Grünland dar und bietet, durch klare Kon-
turen begrenzt, die Möglichkeit zu einer 
sinnvollen wohnbaulichen Abrundung. 

• Das Gebiet ist hinsichtlich der zu beach-
tenden Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 
Ziffer 7 BauGB und des zu berücksichti-
genden Konfliktpotentials als Bereich ein-
zustufen, der die gewünschte bauleitplane-

 
2 vgl. ebenda, Erläuterungsbericht Kapitel 4.2 



Samtgemeinde  Bersenbrück     99. Änderung  Flächennutzungsplan               Abwägung 12 

PLANUNGSBÜRO   DEHLING & TWISSELMANN OSNABRÜCK 

rische Entwicklung - mit Einschränkungen 
-  zulässt. Potentielle Konflikte zwischen 
Umweltbelangen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 
a BauGB) und der geplanten Baugebiets-
nutzung können vermieden bzw. bewältigt 
werden. Die bei Realisierung des künftigen 
Baugebietes zur erwartenden Eingriffe in 
den Naturhaushalt sind, durch entspre-
chende Vermeidungs-, Minimierungs-, 
Ausgleichsmaßnahmen, zu kompensieren 
(siehe dazu auch den Umweltbericht zur 
vorliegenden Planung).  

• Das landwirtschaftlich genutzte Areal ist 
für die Landwirtschaft entbehrlich und die 
künftige bauliche Nutzung stellt keine un-
zumutbare Beeinträchtigung landwirt-
schaftlicher Belange dar.  

• Die Inanspruchnahme der für die Bebau-
ung vorgesehenen Teilflächen erscheint 
auch naturschutzfachlich angesichts der 
östlich geplanten Naturschutzflächen, die 
auch als Pufferzone zum angrenzenden 
FFH-Gebiet „Bäche im Artland“ dienen, 
insgesamt vertretbar. 

 
Nach § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB soll die Not-
wendigkeit der Umwandlung landwirtschaft-
lich oder als Wald genutzter Flächen begrün-
det werden. Dabei sollen Ermittlungen zu den 
Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 
gelegt werden, zu denen insbesondere 
Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken 
und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten 
zählen können.  
Im Rahmen der vorliegenden Planung ist die 
Notwendigkeit zur Überplanung der landwirt-
schaftlichen Flächen insbesondere damit zu 
begründen, dass es derzeit keine in ausrei-
chender Anzahl verfügbaren unbebauten 
Wohnbaugrundstücke mehr gibt und dass ein 
größerer Pool an zusammenhängenden Bau-
flächen zur Deckung des Wohnbaubedarfs 
benötigt wird. Innenentwicklungspotentiale für 
Wohnnutzungen sind nicht vorhanden. Auch 
die Aktivierung von Gebäudeleerständen und 
Baulücken oder andere Maßnahmen der In-
nenentwicklung stellen keine geeignete Alter-
native dar.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ge-
nehmigung der Flächennutzungsplanände-
rung erst in Aussicht gestellt werden kann, 
wenn der Geltungsbereich aus dem Land-
schaftsschutzgebiet entlassen wurde. Es wird 
auf die Stellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde verwiesen. 

Das Plangebiet lag zu Beginn des Aufstel-
lungsverfahrens noch fast vollständig inner-
halb des Landschaftsschutzgebietes (LSG) 
„Nördlicher Teutoburger Wald – Wiehenge-
birge“. Im Zuge der Aufstellung des vorlie-
genden Bauleitplanverfahrens wurde für die 
geplanten Bauflächen ein Verfahren zur Teil-
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 löschung des LSGs durchgeführt. 
 

Untere Denkmalschutzbehörde 
Aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und Bo-
dendenkmale) bestehen gegen die 99. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Samt-
gemeinde Bersenbrück, Mitgliedsgemeinde 
Kettenkamp keine Bedenken. 
 
Auf die generelle gesetzliche Melde- und Si-
cherungspflicht von archäologischen und 
paläontologischen Bodenfunden nach § 14 
des Nieders. Denkmalschutzgesetzes wird 
auf der Planunterlage hingewiesen. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bedenken werden seitens des Eingebers 
nicht vorgebracht. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 
Aus Sicht des landwirtschaftlichen Immissi-
onsschutzes ist für die 99. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes in der Mitgliedsgemein-
de Kettenkamp ein Immissionsschutzgutach-
ten zur Prognose und Beurteilung der Ge-
ruchsimmissionen gem. TA Luft (2021) erfor-
derlich. 
 
Im Umfeld des Plangebietes sind mehrere 
Tierhaltungen vorhanden. Es kann nicht mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die 
zulässigen Immissionswerte für Geruch gem. 
Anhang 7 der TA Luft (2021) eingehalten 
werden. 
 
In der Kurzerläuterung vom 27.10.2023 wird 
die Erstellung des Gutachtens zu landwirt-
schaftlichen Gerüchen bereits aufgeführt. 
Das Immissionsschutzgutachten ist von einer 
anerkannten Messstelle nach § 29 BImSchG 
zu erstellen. 
 

 
Im Rahmen der Umweltprüfung zum parallel 
aufgestellten B-Plan Nr. 26 der Gemeinde 
Kettenkamp wurde von der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen eine immissions-
schutzfachliche Stellungnahme erstellt.  
In dieser Stellungnahme wird dargelegt, dass 
nur ein Betrieb relevante Geruchsauswirkun-
gen auf das Plangebiet hat.  
Gemäß der Angaben des Gutachters hat die-
ser Betrieb seine Tierhaltung und weitere 
emissionsrelevante Quellen unwiderruflich 
eingestellt und dazu eine verbindliche Erklä-
rung abgegeben. 
Mit erheblichen Auswirkungen durch land-
wirtschaftliche Gerüche ist daher innerhalb 
des Plangebietes nicht zur rechnen. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Untere Wasserbehörde 
 
Stellungnahme „Entwässerung“ 
Es ist geplant, in Kettenkamp „Im Hagen“ 
eine ökologisch ausgerichtete Wohnsiedlung 
zu errichten, die von einer Auenlandschaft 
entlang des Eggermühlenbachs flankiert wird. 
 
Es ist geplant lediglich 50% der Fläche des 
B-Plan-Gebietes zu bebauen. Die Grundflä-
chenzahl soll auf 0,4-0,6 festgelegt werden. 
Um die versiegelten Flächen möglichst gering 
zu halten, sollen Stellplätze und Zufahrten 
ganzheitlich mit wasserdurchlässigen Materi-
alien befestigt werden (breitfugige Pflaste-
rung, Rasengittersteine, Schotterrasen). Die-
se fördern die Versickerung von Oberflä-
chenwasser über eine bewachsene Boden-

 
 
 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Die Feststellungen und Hinweise zum parallel 
aufgestellten B-Plan Nr. 26 der Gemeinde 
Kettenkamp werden zur Kenntnis genommen. 
Bedenken werden seitens des Eingebers 
nicht vorgebracht. 
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schicht und wird daher aus Sicht der Entwäs-
serung begrüßt. 
 
Des Weiteren soll eine Dachbegrünung im B-
Plan festgesetzt werden. Dachflächen mit 
Photovoltaikvorhaben werden dabei nicht 
pauschal ausgeschlossen, was aus Sicht der 
Entwässerung ebenfalls begrüßt wird. Eine 
Dachbegrünung kann Abflussspitzen dämp-
fen und Studien zeigen, dass eine Kombina-
tion aus Photovoltaikanlagen und Dachbe-
grünung den Wirkungsgrad der Photovoltaik-
anlagen erhöhen kann. Daher ist diese Pla-
nung zur Dachbegrünung im B-Plan festzu-
setzen. 
 
Zusätzlich zur Dachbegrünung soll das anfal-
lende Niederschlagswasser in Zisternen auf-
gefangen werden, um es zur Gartenbewässe-
rung oder als Brauchwasser zu nutzen. Die-
ses wird ebenfalls aus Sicht der Entwässe-
rung begrüßt. Der Notüberlauf der Zisternen 
soll an die Regenkanalisation angeschlossen 
werden. 
 

 
 
 
Die Feststellungen und Hinweise zu geplan-
ten Festsetzungen im parallel aufgestellten B-
Plan Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp wer-
den zur Kenntnis genommen. Bedenken wer-
den seitens des Eingebers nicht vorgebracht. 
Ein diesbezüglicher Regelungsbedarf ergibt 
sich im Rahmen der vorliegenden 99. FNP-
Änderung nicht. 
 
 
 
 
 
Die Feststellungen und Hinweise zu geplan-
ten Festsetzungen im parallel aufgestellten B-
Plan Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp wer-
den zur Kenntnis genommen. Bedenken wer-
den seitens des Eingebers nicht vorgebracht. 
 

Darüber hinaus erfolgt die Entwässerung im 
B-Plan-Gebiet über ein vorhandenes RRB, da 
eine Versickerung aufgrund von hohen 
Grundwasserständen (gerade im Auenbe-
reich des Eggermühlenbachs teilweise nur 35 
cm u GOK) nicht möglich ist. Das RRB ist im 
Zuge des B-Plans Nr. 21 errichtet worden. 
Bei der Dimensionierung sind bereits die Flä-
chen des B-Plangebietes Nr. 26 mit berück-
sichtigt worden. Die Bemessung erfolgte sei-
nerzeit auf eine 5-Jährlichkeit. Eine Nachbe-
rechnung auf eine 10-Jährlichkeit mit den 
aktuellen KOSTRA-Daten 2020 wurde durch-
geführt; die Dimensionierung des vorhande-
nen RRBs ist weiterhin ausreichend. Eine 
schadlose Ableitung des Niederschlagswas-
sers aus der Klimaschutzsiedlung wurde im 
Rahmen der wassertechnischen Voruntersu-
chung somit rechnerisch nachgewiesen. 
Vor dem Einlauf des RRBs ist eine Sedimen-
tationsanlage vorweggeschaltet, um eine 
stoffliche Vorbehandlung des Oberflächen-
wassers zu erzielen. Es wurde ebenfalls in 
der WTU der rechnerische Nachweis nach 
DWA 102-2 erbracht, dass die Sedimentati-
onsanlage als stoffliche Vorbehandlung aus-
reichend ist. 
 
Die Abflusshierarchie nach Wasserhaus-
haltsgesetz wurde ausreichend berücksich-
tigt. Es sind Teillösungen ausgearbeitet wor-

Die Feststellungen und Hinweise zum im 
Plangebiet liegenden Regenwasserrückhal-
tebecken (RRB) werden insgesamt zur 
Kenntnis genommen. Bedenken werden sei-
tens des Eingebers nicht vorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
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den, um eine möglichst „positive“ Wasserbi-
lanz zu erreichen. 
 
Im FNP zum B-Plan Nr. 26 soll die Fläche 
des vorhandenen RRBs als Fläche für die 
Wasserwirtschaft festgesetzt werden. 
Gegen das Vorhaben bestehen somit aus 
Sicht der Entwässerung keine Bedenken. 
 
Untere Naturschutz- und Waldbehörde 
Gegen die geplante Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Samtgemeinde Bersen-
brück im Zusammenhang mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 26 der Gemeinde 
Kettenkamp bestehen aus naturschutzfachli-
cher sowie waldbehördlicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken. 
 
Der Geltungsbereich der FNP-Änderung be-
findet sich im Landschaftsschutzgebiet „Nörd-
licher Teutoburger Wald - Wiehengebirge“ 
(LSG OS 01). Die Neuabgrenzung des LSG 
ist im Zuge der weiteren Bauleitplanung zu 
klären und ein Antrag auf Teillöschung des 
Gebietes bei der Unteren Naturschutzbehör-
de zu stellen. 
 
 
Des Weiteren steht die Prüfung der arten-
schutzrechtlichen Belange aus, sodass eine 
endgültige Stellungnahme derzeit nicht gege-
ben werden kann. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Bedenken werden seitens des Einge-
bers nicht vorgebracht. 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet lag zu Beginn des Aufstel-
lungsverfahrens noch fast vollständig inner-
halb des Landschaftsschutzgebietes (LSG) 
„Nördlicher Teutoburger Wald – Wiehenge-
birge“. Im Zuge der Aufstellung des vorlie-
genden Bauleitplanverfahrens wurde für die 
geplanten Bauflächen ein Verfahren zur Teil-
löschung des LSGs durchgeführt. 
 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind u. a. 
auch die artenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen des BNatSchG zu beachten. In § 44 
BNatSchG werden die Vorschriften für be-
sonders geschützte und bestimmte andere 
Tier- und Pflanzenarten behandelt (siehe 
auch Kapitel 3.7 des Umweltberichtes).  
Ein Fachbeitrag Artenschutz3 wurde im Zuge 
der Umweltprüfung zum parallel aufgestellten 
B-Plan Nr. 26 beauftragt und ist Anlage des 
Umweltberichts. Die sich daraus ergebenden 
Erkenntnisse wurden in der Planung berück-
sichtigt (siehe ausführlicher u. a. in den Kapi-
teln 2.2.2.6 und 2.3 ff. des Umweltberichtes).  
 

Untere Bodenschutzbehörde 
Im Bereich des o.g. Änderungsbereichs be-
stehen keine Hinweise oder Eintragungen im 
Altlastenkataster des Landkreises Osnab-
rück, die einen Verdacht auf das Vorhanden-
sein von Altlasten oder schädlichen Boden-
verunreinigungen begründen. 
 
Durch die geplante Änderung des FNP soll 
auf einer Fläche von ca. 1,8 ha eine Bebau-

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich verfolgt die Samtgemeinde mit 
den Mitgliedsgemeinden das Ziel, die Flä-

 
3 BioConsult: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 26 „Klimaschutzsiedlung Im Hagen“ der 
Gemeinde Kettenkamp, Belm, 12.12.2024. 
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ung ermöglicht werden. Das Ziel 14 des Nie-
dersächsischen Weges strebt an, bis 2030 
die Flächenneuversiegelung auf weniger als 
3 ha/Tag zu begrenzen und bis spätestens 
zum Jahr 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. 
Ausgehend vom Niedersächsischen Weg 
wurden diese Ziele auch in das Niedersäch-
sische Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz (NAGB-NatSchG) aufgenom-
men. Außerdem gibt die niedersächsische 
Nachhaltigkeitsstrategie vor, dass die Neuin-
anspruchnahme von Flächen bis 2030 auf 
weniger als 4ha/Tag zu reduzieren ist. 
 
 

cheninanspruchnahme und damit auch die 
Eingriffe in Natur und Landschaft möglichst 
gering zu halten und auf das unbedingt not-
wendige zu begrenzen. Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts sowie der sonstigen Um-
weltgüter sollen soweit möglich vermieden 
und minimiert werden.  
Die planbedingt zu erwartenden Umweltaus-
wirkungen - auch auf die Schutzgüter Boden 
und Fläche - wurden im Rahmen der Um-
weltprüfung bewertet. Die Ergebnisse der 
Umweltprüfung sowie die geplanten Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen werden im Umweltbericht dargelegt.  
Durch die geplanten Maßnahmen können die 
zu erwartenden erheblichen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter sowohl während der 
Bauphase als auch für die Betriebsphase 
ausreichend auf ein wenig oder nicht erhebli-
ches Maß verringert werden. Dabei werden 
zum vollständigen Ausgleich der Eingriffe in 
den Naturhaushalt bzw. der erheblichen 
Auswirkungen auf die relevanten Schutzgüter 
auch Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
Details hierzu sind dem Umweltbericht zu 
entnehmen. Dieser ist als gesonderter Text-
teil Bestandteil der Begründung. 
 
Die Nachhaltigkeitsziele des sogenannten 
„Niedersächsischen Wegs“ sind der Samt-
gemeinde bekannt. Danach soll u.a. die Neu-
versiegelung von Flächen in Niedersachsen 
bis zum Jahr 2030 auf unter drei Hektar pro 
Tag und in den Folgejahren weiter auf Netto-
Null bis spätestens zum Jahr 2050 reduziert 
werden. Diese Zielsetzung findet sich in § 1a 
des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes 
(NNatSchG) wieder. 
Aus den vorstehend genannten Zielsetzun-
gen zur Begrenzung bzw. zum Verzicht auf 
Neuversiegelungen lässt sich jedoch nicht 
ableiten, dass die Kommunen in Niedersach-
sen sich städtebaulich nicht mehr entwickeln 
dürfen.  
Dementsprechend geht die Samtgemeinde 
davon aus, dass sie weiterhin Handlungsfä-
hig ist im Sinne des Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 
GG: 
 
„Den Gemeinden muss das Recht gewähr-
leistet sein, alle Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 
in eigener Verantwortung zu regeln.“  
 
Die aus Artikel 28 GG abgeleitete kommunale 
Planungshoheit nutzen Samtgemeinde und 
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Gemeinde auch bei der vorliegenden Bauleit-
planung verantwortungsvoll und im Rahmen 
der Gesetze.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im 
nördlichen Abschnitt des Änderungsbereichs 
gemäß dem Niedersächsischen Bodeninfor-
mationssystem des LBEG ein schutzwürdiger 
Boden (mittlerer Plaggenesch unterlagert von 
Podsol) vorzufinden ist. Die natürlichen Bo-
denfunktionen gem. BBodSchG § 2, Abs., 2 
Nr. 1 würden im Falle einer beabsichtigten 
Bebauung oder sonstiger Versiegelung besei-
tigt werden. Darüber hinaus würde der Boden 
die Nutzungsfunktion als Standort für die 
landwirtschaftliche Nutzung gem. BBodSchG 
§ 2, Abs. 2, Nr. 1 nicht mehr erfüllen. 
 

Die Besonderheit der Eschböden liegt in der 
hohen Bodenfruchtbarkeit und in ihrer kultur-
historischen Archivfunktion.  
Hinsichtlich des Eschbodens ist jedoch auch 
festzustellen, dass dieser für den betrachte-
ten Naturraum nicht als seltener Bodentyp 
einzustufen ist.  
Seitens der Stadt- und Kreisarchäologie Os-
nabrück wurden hinsichtlich des Plaggene-
schs keine Bedenken vorgebracht.  
Die Bodenfruchtbarkeit selbst ist insgesamt 
kein so gewichtiger Belang, der die vorlie-
gende Bauleitplanung ausschließen würde. 
Darüber hinaus würde ein grundsätzlicher 
Verzicht der städtebaulichen Fortentwicklung 
auf Flächen mit Eschböden nicht nur in der 
Gemeinde Kettenkamp die Siedlungsentwick-
lung übermäßig einschränken. 
 
Das Schutzgut Boden gehört zu den Umwelt-
gütern, die gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. § 1a 
BauGB im Rahmen der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB zu berücksichtigen sind.  
Im Rahmen der Umweltprüfung zum parallel 
aufgestellten B-Plan Nr. 26 der Gemeinde 
Kettenkamp und der darin integrierten Ein-
griffs-Ausgleichs-Regelung (nach Osnabrü-
cker Kompensationsmodell 2016) wurde auch 
das Schutzgut Boden angemessen bewertet.  
Dabei wurde u.a. die Änderung von Boden-
funktionen durch Bodenbewegung (Abtrag, 
Auftrag, Verdichtung, Durchmischung) sowie 
der Verlust der Bodenfunktion als Standort 
und Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
durch Versiegelung als erhebliche Auswir-
kung eingestuft.  
Als Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahme wird im B-Plan Nr. 26 die zulässige 
Überschreitung der Grundflächenzahl gemäß 
§ 19 Abs. 4 BauNVO auf 30 % begrenzt. Die-
se zulässige Überschreitung wird zudem ab-
hängig gemacht von „ökologischen Bauwei-
sen“ (wasserdurchlässige Stellplatz- und We-
gebefestigungen).  
Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe in 
den Boden erfolgt durch die im B-Plan Nr. 26 
vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen.  
 
Damit wird das Schutzgut Boden im Rahmen 
der Bauleitplanung mit hinreichender Gewich-
tung berücksichtigt. Ein weiterer Regelungs-
bedarf besteht im Rahmen der vorliegenden 
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Bauleitplanung nicht. 
 
Details sind dem Umweltbericht zu entneh-
men.  
 

Fachdienst Kreisstraßen 
Seitens des Fachdienstes 9 -Straßen beste-
hen grundsätzlich keine Bedenken, da die 
Kreisstraße 131 nicht von der verkehrlichen 
Erschließung des Bebauungsplans betroffen 
ist und die Bauverbotszone von 20,00 m ge-
mäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 NStrG an der Kreis-
straße laut Plan eingehalten wird. 
 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über 
den bereits bestehenden Knotenpunkt „Ber-
ger Straße - K 162 / Hauptstraße - K 131 / Im 
Hagen“. 
 
Ein direkter Anschluss zur Unterhaltung des 
Regenrückhaltebeckens von der Kreisstraße 
131 ist nicht vorgesehen und kann ebenfalls 
über den o. g. Knotenpunkt bzw. die Straße 
„Im Hagen“ gewährleistet werden. 
 
Es ist sicherzustellen, dass kein Oberflä-
chenwasser auf die K 131 geleitet wird. 
 
 
 
Sollten sich allerdings durch die Änderung 
des Bebauungsplans bauliche Veränderun-
gen an der Fahrbahn ergeben, sind diese 
rechtzeitig im Vorfeld mit dem Fachdienst 9 - 
Straßen abzustimmen. 
 
 

 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Feststellung wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Nach den Erkenntnissen der Samtgemeinde 
erfolgt die Unterhaltung des Regenwasser-
rückhaltebeckens über eine Zuwegung (gesi-
chert über ein Geh-, Fahr-, und Leitungs-
recht) von der Straße „Im Hagen“ aus. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein diesbezüglicher Reglungsbedarf ergibts 
sich diesbezüglich für die vorliegende 99. 
FNP-Änderung nicht.  
 
Der Hinweis betrifft den parallel aufgestellten 
B-Plan Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp. Ein 
diesbezüglicher Reglungsbedarf ergibt sich 
für die vorliegende 99. FNP-Änderung nicht.  
 
 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnab-
rück vom 11.06.2025: 
 
Bei der o. g. Planung werden von Seiten des 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Osnab-
rück keine Bedenken erhoben. 
Empfehlungen im Hinblick auf Umweltbelan-
ge werden von hier aus im Parallelverfahren 
(Bebauungsplan Nr. 26 „Klimaschutzsiedlung 
im Hagen“ der Gemeinde Kettenkamp) vor-
geschlagen, 
 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

LBEG Landesamt für Bergbau, Energie 
und Geologie, Hannover vom 12.06.2025: 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Bau-
maßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hin-

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  
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weise und Informationen zu den Baugrund-
verhältnissen am Standort auf den NIBIS 
Kartenserver.  Die Hinweise zum Baugrund 
bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen 
keine geotechnische Erkundung und Unter-
suchung des Baugrundes bzw. einen geo-
technischen Bericht. Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie 
die Erstellung des geotechnischen Berichts 
sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils 
gültigen Fassungen erfolgen. 
 
Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkei-
ten und Erdölaltverträgen für Sie relevant 
sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 
04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-
07-2024-0001). 
 
Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und 
Kompensationsflächen betroffen sind, gehen 
wir davon aus, dass für alle Ausgleichs- und 
Kompensationsflächen die Festlegungen der 
Regionalen Raumordnung insbesondere im 
Hinblick auf Rohstoffsicherungsgebiete be-
achtet werden. In Rohstoffsicherungsgebie-
ten sollten keine Ausgleichsmaßnahmen er-
folgen, da dadurch ein späterer Rohstoffab-
bau erschwert bzw. verhindert werden kann. 
Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung 
dieser Flächen oder zur Umsetzung von Aus-
gleichs- und Kompensationsmaßnahmen 
sollten dort erst nach einer Rohstoffgewin-
nung erfolgen. Die aktuellen Rohstoffsiche-
rungskarten können über den NIBIS Karten-
server des LBEG eingesehen oder als frei 
verfügbarer WMS Dienst abgerufen werden. 
Zudem ist im Bereich von Ausgleichs- und 
Kompensationsflächen für erdverlegte Hoch-
druckleitungen sowie bergbauliche Leitungen 
ein Schutzstreifen zu beachten, der von jegli-
che Bebauung und von tiefwurzelndem 
Pflanzenwuchs freizuhalten ist. 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen 
Belange haben wir keine weiteren Hinweise 
oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, 
mögliche Konflikte gegenüber den raumpla-
nerischen Belangen etc. ableiten und voraus-
schauend berücksichtigen zu können. Die 
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Da-
tengrundlage ist weder als parzellenscharf zu 
interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 

Konkrete Baugrunduntersuchungen bleiben 
der nachfolgenden Realisierungsphase vor-
behalten. Ein besonderer Regelungsbedarf 
besteht daher diesbezüglich im Rahmen der 
vorliegenden Bauleitplanung nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den Erkenntnissen der Samtgemeinde 
bestehen für das Plangebiet keine Salzab-
baugerechtigkeiten oder Erdölaltverträge. 
 
 
 
Die zur vollständigen Kompensation der Ein-
griffe in Natur und Landschaft erforderlichen 
flächenbezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgen alle auf Flächen innerhalb des räum-
lichen Geltungsbereichs des parallel aufge-
stellten B-Plans Nr. 26 der Gemeinde Ketten-
kamp. Raumordnerische Zielsetzungen ste-
hen diesen Ausgleichsflächen nicht entge-
gen. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschrif-
ten und Normen erforderliche Genehmigun-
gen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objekt-
bezogene Untersuchungen. 
 
 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Bezirksstelle Osnabrück, Außenstelle 
Bersenbrück vom 13.05.2025: 
 
Im Planbereich der 99. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Samtgemeinde Ber-
senbrück liegt in der Mitgliedsgemeinde Ket-
tenkamp am nordöstlichen Rand der Ortslage 
Kettenkamp östlich der „Hauptstraße“. Nörd-
lich und westlich schließen, getrennt durch 
die „Hauptstraße“ bebaute Flächen, südlich 
eine landwirtschaftliche Hofstelle sowie öst-
lich, getrennt durch den „Eggermühlenbach“, 
überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen an ihn an. 
 
Der etwa 3,1 ha große Planbereich selbst 
wird bisher überwiegend landwirtschaftlich 
sowie gärtnerisch genutzt, am südlichen 
Rand besteht ein Feldgehölz, im Norden be-
findet sich ein Regenrückhaltebecken. Im 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan der 
Samtgemeinde Bersenbrück ist er als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt. Vorgese-
hen ist die Darstellung als Wohnbaufläche 
sowie als Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft. 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm 
(RROP) des Landkreises Osnabrück trifft für 
den Planbereich keine landwirtschaftlich rele-
vanten Festsetzungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In unserer Stellungnahme im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung vom 13.03.2024 ha-
ben wir darauf hingewiesen, dass direkt süd-

 
 
 
 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das neue Regionale Raumordnungspro-
gramm (RROP) 2025 des Landkreises Osn-
abrück ist am 15.01.2026 in Kraft getreten. 
Im RROP 2025 ist das Plangebiet überwie-
gend als Vorbehaltsgebiet für landschafts-
bezogene Erholung (Grundsatz der Raum-
ordnung), tlw. auch als Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft dargestellt. Das angrenzende 
FFH-Gebiet / LSG „Bäche im Artland“ wird als 
Vorranggebiet „Natura 2000“ (Ziel der Raum-
ordnung) sowie als linienhaftes Vorranggebiet 
für den Biotopverbund (Ziel der Raumord-
nung) dargestellt.  
Die vorliegende Planung berücksichtigt die 
vorstehend genannten Ziele und Grundsätze 
des neuen RROP.  
 
Im Rahmen der Umweltprüfung zum parallel 
aufgestellten B-Plan Nr. 26 der Gemeinde 
Kettenkamp wurde von der Landwirtschafts-
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östlich des Geltungsbereiches und in dessen 
weiterem Umfeld mehrere Hofstellen tierhal-
tender landwirtschaftlicher Betriebe liegen 
und von diesen ausgehende unzulässige 
Geruchsimmissionen für den Geltungsbereich 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden 
können. 
Das in den Planunterlagen enthaltene Immis-
sionsschutzgutachten der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen kommt zu dem Er-
gebnis, dass nur ein direkt an das Plangebiet 
angrenzender Betrieb zu einer relevanten 
Geruchsbelastung führt. Aufgrund der schrift-
lichen Erklärung des Betriebes über die Ein-
stellung seiner Tierhaltung, entfällt diese Im-
missionsquelle. 
 
Ein Hinweis auf von den umliegenden land-
wirtschaftlich genutzten Flächen im Rahmen 
der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung mög-
licherweise ausgehende Geruchs-, Lärm- und 
Staubimmissionen, die als ortsüblich hinzu-
nehmen sind, ist in dem Flächennutzungs-
plan enthalten. 
 
Externe Kompensationsmaßnahmen, durch 
welche ggf. zusätzliche landwirtschaftliche 
Flächen in Anspruch genommen würden, 
sind laut Kurzerläuterung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Landwirtschaftliche Belange werden durch 
die vorliegende Planung nicht nachteilig be-
rührt. Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen 
gegen die 99. Flächennutzungsplanänderung 
der Samtgemeinde Bersenbrück keine Be-
denken. 
 
 

kammer Niedersachsen eine immissions-
schutzfachliche Stellungnahme erstellt.  
In dieser Stellungnahme wird dargelegt, dass 
nur ein Betrieb relevante Geruchsauswirkun-
gen auf das Plangebiet hat.  
Gemäß der Angaben des Gutachters hat die-
ser Betrieb seine Tierhaltung und weitere 
emissionsrelevante Quellen unwiderruflich 
eingestellt und dazu eine verbindliche Erklä-
rung abgegeben. 
Mit erheblichen Auswirkungen durch land-
wirtschaftliche Gerüche ist daher innerhalb 
des Plangebietes nicht zur rechnen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die zur vollständigen Kompensation der Ein-
griffe in Natur und Landschaft erforderlichen 
flächenbezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgen alle auf Flächen innerhalb des räum-
lichen Geltungsbereichs des parallel aufge-
stellten B-Plans Nr. 26 der Gemeinde Ketten-
kamp. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 

Industrie- und Handelskammer Osnabrück 
- Emsland - Grafschaft Bentheim vom 
13.06.2025: 
 
die Industrie- und Handelskammer Osnab-
rück - Emsland - Grafschaft Bentheim trägt 
bezüglich der o. g. Planung (Ausweisung von 
allgemeinen Wohngebietsflächen) Bedenken 
vor. Unsere Stellungnahme gilt für beide o. g. 
Aufstellungsverfahren. 
 
Planungsanlass: 
Die Gemeinde Kettenkamp beabsichtigt, mit 
der Planaufstellung die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Realisierung von 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
Die Feststellungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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weiteren Wohnnutzungen auf einer bisher 
landwirtschaftlich genutzten Fläche zu schaf-
fen. Westlich des Plangebietes grenzen zwei 
bestehende Einzelhandelsbetriebe (Garten- 
und Blumenfachgeschäft „Blumen Stege-
mann“ und Lebensmitteldiscountmarkt 
NETTO) an. Durch die vorgelegte Planung 
rückt Wohnbebauung insbesondere an die 
bestehenden Unternehmen heran. 
 
Wir geben zu den Planungsabsichten der 99. 
Flächennutzungsplanänderung und der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 26 "Klima-
schutzsiedlung Im Hagen" diese Stellung-
nahme ab. 
 
Bewertung: 
Durch die heranrückende Wohnbebauung 
dürfen sich für die bestehenden Betriebe kei-
ne Beschränkungen ergeben. In den Unterla-
gen zur schalltechnischen Beurteilung (I+B 
Akustik GmbH, Oldenburg, Bericht-Nr.: 242-
24-b-jb, Stand: 08.10.2024) wird ausgeführt, 
dass die zulässigen Richtwerte für allgemeine 
Wohngebiete (WA) nach TA Lärm tags durch 
den NETTO-Markt überschritten werden. Nur 
mit aktiven Schallschutzmaßnahmen des 
Lebensmittelmarktes könnten die Richtwerte 
größtenteils eingehalten werden. Eine kleine 
Fläche, auf der die zulässigen Richtwerte 
überschritten werden, verbleibt weiterhin. Der 
Gutachter argumentiert, dass die konservativ 
gewählten Prognoseansätze erfahrungsge-
mäß nicht erreicht werden. Wir weisen darauf 
hin, dass der bestehende Betrieb als ge-
wachsenes Unternehmen dem Bestands-
schutz unterliegt und zur nachträglichen 
Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen 
nicht verpflichtet ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Feststellungen und Hinweise werden 
insgesamt zur Kenntnis genommen. 
Im Flächennutzungsplan (FNP) wird die be-
absichtigte Bodennutzung in den Grundzü-
gen dargestellt (§ 5 BauGB). Bauflächendar-
stellungen im FNP schaffen i.d.R. keine Bau-
rechte. Der FNP ist nur für Behörden verbind-
lich. Erst die verbindliche Bauleitplanung 
(Bebauungsplan) schafft durch die Festset-
zung von Baugebieten entsprechende Bau-
rechte. 
Dementsprechend ist im FNP-Verfahren zu 
prüfen, ob planbedingte Konflikte angemes-
sen im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung gelöst werden können. Dies ist vorlie-
gend u.a. auch hinsichtlich der Auswirkungen 
durch Verkehrs- und Gewerbelärm der Fall. 
In Kapitel 2.2.2.1 „Schutzgut Mensch“ des 
gemeinsamen Umweltberichtes zum B-Plan 
Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp und zur 
parallel aufgestellten 99. FNP-Änderung der 
Samtgemeinde Bersenbrück wird dies aus-
führlich dargelegt. 
Auf Basis der Ergebnisse des Lärmgutach-
tens hat die Gemeinde Kettenkamp zum 
Schutz vor erheblichen Auswirkungen durch 
Gewerbelärm vom bestehenden Netto-Markt 
mit dem Marktbetreiber Lärmminderungs-
maßnahmen vereinbart.  
 

Auch wenn sich insbesondere der Betreiber 
des Lebensmittelmarkts, wie in der Begrün-
dung aufgeführt, dazu bereit erklärt, im Sinne 
der gegenseitigen Rücksichtnahme die auf-
geführten aktiven Schallschutzmaßnahmen 
(Seite 26 in der Beurteilung), sind unsere 
Bedenken noch nicht vollständig ausgeräumt.  
 
Im frühzeitigen Beteiligungsverfahren wiesen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
Hierzu ist festzustellen, dass es sich beim 
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wir ebenso auf das benachbarte Garten- und 
Blumenfachgeschäft „Blumen Stegemann“ 
hin. In der schalltechnischen Begründung 
wurde dieser Gewerbebetrieb jedoch nicht 
berücksichtigt. Daher kann aus unserer Sicht 
ein weiterer lärmtechnischer Konflikt entste-
hen, der ungelöst bleiben würde, da das Ne-
beneinander der unterschiedlichen Nutzun-
gen an diesem Standort nicht untersucht 
wurde. 
 

Betrieb „Blumen Stegemann" in erster Linie 
um einen Einzelhandelsbetrieb handelt. Der 
Anbau und die Aufzucht von Blumen und 
sonstigen Pflanzen auf dem Gelände (Ge-
wächshäuser, Freifläche) spielen bereits heu-
te nur noch eine untergeordnete Rolle. 
Der Betrieb liegt innerhalb eines im Bebau-
ungsplan Nr. 16 festgesetzten Mischgebietes 
gemäß § 6 BauNVO. Südlich grenzen Wohn-
gebäude an, deren Schutzansprüche u.a. 
gegen Gewerbelärm zu wahren sind. Somit 
sind bereits dadurch Grenzen der zulässigen 
Lärmemissionen gesetzt. 
 
Die Entwicklung zu einem reinen Einzelhan-
delsstandort wird sich auch dadurch fortset-
zen, dass der parallel aufgestellte B-Plan Nr. 
26 der Gemeinde Kettenkamp rund 2.500 m² 
des derzeitigen Betriebsgrundstücks Stege-
mann an seiner Ostseite überplant, um auch 
hier Wohnbauland bereitzustellen. 
Somit ist nicht zu erwarten, dass von dem 
Betriebsgrundstück ,,Blumen Stegemann" 
Lärmemissionen ausgehen, die sich erheblich 
auf die im B-Plan Nr. 26 festgesetzten Wohn-
gebietsflächen auswirken. 
Durch die im parallel aufgestellten B-Plan Nr. 
26 festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete 
(WA) bedingte Einschränkungen des Betrie-
bes Stegemann sind nicht zu erwarten. 
 

Wir sprechen uns dafür aus, dass im Bebau-
ungsplan weitere Maßnahmen zur Lärmredu-
zierung festgesetzt werden müssen. Entwe-
der der Abstand zwischen schutzwürdiger 
und emittierender Nutzung würde reduziert 
oder es müssen dann auf zu öffnende Fens-
ter von schützenswerten Aufenthaltsräumen 
an den den Gewerbebetrieben vollständig 
zugewandten Fassaden verzichtet werden. 
Fenster an diesen Fassadenseiten wären 
stattdessen als dauerhaft geschlossene Be-
lichtungsflächen zu gestalten. Sollte sich im 
weiteren Planungsprozess zeigen, dass sich 
durch die Planung für die Bestandsbetriebe 
Einschränkungen ergeben, ist diese anzu-
passen bzw. sind weitere Maßnahmen zu 
Lasten der im Bebauungsplan genannten 
Nutzungen festzulegen. 
Denn ansonsten bleibt aus unserer Sicht zu 
befürchten, dass die vorliegende Planung die 
Betriebe in ihren gewerblichen Tätigkeiten 
und betrieblichen Abläufen einschränkt. 
Durch unmittelbar aneinandergrenzende un-
verträgliche Nutzungen kommt es im ländli-
chen Raum erfahrungsgemäß vermehrt zu 

Nach den Erkenntnissen der Samtgemeinde 
ist die Gemeinde Kettenkamp im Rahmen 
des Planverfahrens zum B-Plan Nr. 26 einer 
Anregung des Landkreises gefolgt, und hat 
die überbaubaren Bereiche für das WA1 im 
Nahbereich zum angrenzenden Netto-Markt 
soweit verkleinert, dass darin die Immissions-
richtwerte der TA Lärm für WA nicht mehr 
überschritten werden. 
Weitere Lärmschutzmaßnahmen sind nicht 
geplant und nach den Erkenntnissen der 
Samtgemeinde auch nicht erforderlich. 
Dies gilt auch für den Betrieb „Blumen Ste-
gemann“. 
Ein diesbezüglicher Regelungsbedarf ergibt 
sich im Rahmen der vorliegenden FNP-
Änderung nicht. 
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Beschwerden aufgrund von Lärmbelästigung. 
Dies kann schlussendlich zur Aufgabe der 
Unternehmensstandorte führen. Es kann da-
her ein Interessen- und Nutzungskonflikt zwi-
schen der geplanten Realisierung der Wohn-
bebauung und dem weiteren Fortbestand der 
Unternehmen befürchtet werden. 
 
Die Umsetzung der Planung sollte nur im 
Einvernehmen mit den betroffenen Unter-
nehmen erfolgen. Belastungen für die ansäs-
sigen Betriebe lehnen wir im Sinne des Be-
standsschutzes und der gewerblichen Stand-
ortsicherung ab. Sollten uns weitere Anmer-
kungen zugehen, werden wir ergänzend vor-
tragen. 
 
Wir bitten um Beachtung unserer Anmerkun-
gen und Bedenken. Bitte teilen Sie uns das 
Ergebnis der Abwägungsberatung in den 
Ratsgremien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 6 
BauGB mit. 
 
 

Die betroffenen Gewerbebetriebe „Netto-
Markt“ und „Blumen Stegemann“ waren und 
sind über die Planungsabsichten der Ge-
meinde Kettenkamp informiert.  
Beide Gewerbebetriebe haben im Rahmen 
der Beteiligungsverfahren nach den §§ 3/4 
Abs. 1 u. 2 BauGB im Übrigen keine Anre-
gungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Handwerkskammer Osnabrück - Emsland 
- Grafschaft Bentheim, Osnabrück vom 
05.06.2025: 
 
Gegen den o. g. Planungsentwurf bestehen 
aus handwerklicher Sicht keine Bedenken. 
 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass sich an 
der Berger Str. 6, der bei uns eingetragene 
Handwerksbetrieb Georg Schmidt befindet. 
Bestand und Entwicklungsmöglichkeiten des 
Betriebes dürfen durch die Planung nicht be-
einträchtigt werden. 
 
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Aufgrund der räumlichen Entfernung zum 
Plangebiet sowie der im parallel aufgestellten 
B-Plan Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp 
getroffenen Festsetzungen, sind Beeinträch-
tigungen des Handwerksbetriebes Schmidt 
nicht zu erwarten. 
Ein diesbezüglicher Regelungsbedarf ergibt 
sich im Rahmen der vorliegenden 99. FNP-
Änderung nicht. 
 
 

Bundesnetzagentur, Referat 814, Bonn 
vom 19.05.2025: 
 
Da eine Betroffenheit des Richtfunks durch 
die Planung unwahrscheinlich ist, erfolgt un-
sererseits keine weitere Bewertung. Ein mög-
licher Grund dafür ist: 
 
1. Die Baumaßnahme weist eine geringe 

Bauhöhe auf. Es handelt sich dabei um 
einen Bebauungsplan mit einer Bauhöhe 
von unter 20 Meter bzw. um eine Planung 
einer Solar-/Photovoltaik-Freifläche. Eine 
Richtfunk-Untersuchung zu solchen Pla-

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Bedenken werden seitens des Einge-
bers nicht vorgebracht. 
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nungen ist nicht erforderlich. 
2. Entweder ist die Bauhöhe unbekannt oder 

es handelt sich um eine Maßnahme mit 
einer unveränderten Bauhöhe. Zum Bei-
spiel: Flurbereinigung, Landschafts-
/Naturschutz, unterirdische Leitung oder 
Aufhebungsverfahren. 

3. Flächennutzungspläne, Regionalpläne, 
Raumordnungspläne oder Entwicklungs-
programme sind planungsrechtliche Maß-
nahmen, die sich in einem früheren Pla-
nungsstadium befinden. Im nachgelager-
ten Verfahren wird konkrete Baumaßnah-
me erneut angefragt. 

 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Osnab-
rück vom 02.06.2025: 
 
Die Telekom hat bezüglich der o. g. Bauleit-
planung derzeit weder Anregungen noch Be-
denken. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen der vorhandenen Te-
lekommunikationslinien vermieden werden 
und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle 
von Störungen) der ungehinderte Zugang zu 
den Telekommunikationslinien jederzeit mög-
lich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich 
die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauaus-
führung vorhandenen Telekommunikationsli-
nien der Telekom informieren (Internet: 
https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder 
per Email:Planauskunft.Nord@telekom.de). 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist 
zu beachten. 
 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Vorhandene Versorgungseinrichtungen sol-
len grundsätzlich mit der erforderlichen Sorg-
falt und Vorsicht behandelt werden, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden kön-
nen. Im Bedarfsfall soll der jeweilige Versor-
gungsträger rechtzeitig um Anzeige der erd-
verlegten Versorgungseinrichtungen in der 
Örtlichkeit gebeten werden. 
 

WESTNETZ GmbH, Regionalzentrum Osn-
abrück vom 20.05.2025: 
 
Nach Prüfung Ihrer Unterlagen vom 
08.05.2025, teilen wir Ihnen mit, dass unse-
rerseits keine Bedenken zum o. g. Vorhaben 
bestehen, wenn nachfolgende Ausführungen 
beachtet werden: 
 
Im Plangebiet verlaufen Versorgungseinrich-
tungen , die der örtlichen Versorgung mit 
elektrischer Energie sowie Erdgas dienen.  
Bei Tiefbauarbeiten ist auf die bereits vor-
handenen erdverlegten Versorgungseinrich-
tungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden 
und Unfälle vermieden werden. Schachtarbei-

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Vorhandene Versorgungseinrichtungen sol-
len grundsätzlich mit der erforderlichen Sorg-
falt und Vorsicht behandelt werden, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden kön-
nen. Im Bedarfsfall soll der jeweilige Versor-
gungsträger rechtzeitig um Anzeige der erd-
verlegten Versorgungseinrichtungen in der 
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ten n der Nähe der Versorgungseinrichtungen 
sind von Hand auszuführen. Wir bitten Sie zu 
veranlassen, dass sich die bauausführenden 
Firmen rechtzeitig vor Beginn der Bauarbei-
ten über die Lage der Versorgungseinrich-
tungen informieren. Dafür steht jederzeit un-
ser Online-Auskunftsportal, das über die Ad-
resse 
https://bauauskunft.westnetz.de/BauAuskunft
Service/login.jsp aufrufbar ist, zur Verfügung. 
 
Rechtzeitig vor Inangriffnahme der Erschlie-
ßungsmaßnahmen (Ausbau der Straßen, 
Verlegung der Rein- und Abwasserleitungen 
usw.)  bitten wir um entsprechende Mittei-
lung, damit wir das weitere Versorgungsnetz 
planen und entsprechend disponieren kön-
nen. 
 
Sollte im Zuge der Erschließung dieses Bau-
gebiets auch eine Erweiterung der Straßen-
beleuchtung gewünscht werden, bitten wir 
Sie, uns dies rechtzeitig mitzuteilen. So kön-
nen die Arbeiten für die allgemeine öffentliche 
Versorgung und die Straßenbeleuchtung in 
einem Arbeitsgang durchgeführt werden. 
 
Der Begründung zum Bebauungsplan haben 
wir entnommen, dass in dem Plangebiet eine 
öffentliche Fläche durch Anpflanzungen von 
Bäumen und Sträuchern begrünt werden soll. 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf 
hin, dass hierbei ebenfalls auf die in dem 
Bebauungsplanbereich erdverlegten Versor-
gungseinrichtungen zu achten ist. 
 
Hinsichtlich der im Plangebiet vorhandenen 
FTTX-Versorgungseinrichtungen haben wir 
die uns übersandten Unerlagen an unsere 
hierfür zuständige Fachabteilung 
(fttx_planung_osnabrueck@westnetz.de) 
weitergeleitet. Hierzu werden Sie von dort 
eine entsprechende Stellungnahme erhalten. 
 
Änderungen und Erweiterungen der Versor-
gungseinrichtungen behalten wir uns unter 
Hinweis auf die §§ 13, 30, 31 und 32 BauGB 
ausdrücklich vor. 
 
 

Örtlichkeit gebeten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Westnetz GmbH soll rechtzeitig zusam-
men mit den anderen Versorgungsträgern zur 
Gewährleistung einer sicheren und wirt-
schaftlichen Erschließung des Plangebietes 
benachrichtigt werden. 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

WESTNETZ GmbH, Regionalzentrum Osn-
abrück vom 22.05.2025: 
 
Wir bedanken uns für die Einbindung der 
Westnetz GmbH in das oben näher bezeich-
nete Verfahren und teilen Ihnen mit, dass 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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unsererseits grundsätzlich keine Bedenken 
gegen die 99. Änderung des Flächennut-
zungsplans bestehen. 
 
Da wir in den angrenzenden Verkehrswegen 
Betriebsmittel des Breitbandausbaus unter-
halten, bitten wir um Berücksichtigung bei der 
weiteren Planung. 
Abschließend machen wir ausdrücklich da-
rauf aufmerksam, dass alle Arbeiten in der 
Nähe der Versorgungseinrichtungen mit be-
sonderer Sorgfalt auszuführen sind. Die 
Westnetz GmbH übernimmt keinerlei Haftung 
für irgendwelche Schäden oder Unfälle, die 
mit den durchzuführenden Maßnahmen und 
den Angelegenheiten im Zusammenhang 
stehen. 
 
 

 
 
 
 
Vorhandene Versorgungseinrichtungen sol-
len grundsätzlich mit der erforderlichen Sorg-
falt und Vorsicht behandelt werden, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden kön-
nen. Im Bedarfsfall soll der jeweilige Versor-
gungsträger rechtzeitig um Anzeige der erd-
verlegten Versorgungseinrichtungen in der 
Örtlichkeit gebeten werden. 
 
 

Wasserverband Bersenbrück vom 
23.05.2025: 
 
Der Wasserverband Bersenbrück ist im Be-
reich der Gemeinde Kettenkamp für die öf-
fentliche Trinkwasserversorgung und die Ab-
wasserentsorgung zuständig. 
 
Mit Schreiben vom 05.03.2024 hat der Was-
serverband bereits zum Entwurf der 99. Än-
derung des Flächennutzungsplanes und des 
Bebauungsplanes Nr. 26 „Klimaschutzsied-
lung im Hagen“ Stellung genommen. Diese 
Stellungnahme bleibt inhaltlich voll aufrecht-
erhalten. 
 
Die Abteilungen „Technik Wasser“ (Herrn 
Ratermann, Tel. 05439/9406-39) und „Tech-
nik Abwasser“ (Herrn Lohbeck, Tel. 
05439/9406-57) sind unbedingt am weiteren 
Verfahren zu beteiligen. 
 
Seitens des Wasserverbandes bestehen, 
unter Beachtung der aufgeführten Hinweise 
aus der Stellungnahme vom 05.03.2024, kei-
ne Bedenken gegen die Planung und Plan-
verwirklichung. In der Anlage erhalten Sie 
Bestandspläne der innerhalb des Plangebie-
tes und der im unmittelbaren Umfeld vorhan-
denen Trinkwasser- und Abwasserleitungen 
zur Kenntnisnahme und mit der Bitte um Be-
achtung bei der weiteren Planung und Pland-
urchführung. 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Stellungnahme vom 05.03.2024 wird 
nachfolgend aufgeführt und abgewägt. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Bedenken werden seitens des 
Eingebers nicht vorgebracht. 
 
 

Wasserverband Bersenbrück vom 
05.03.2024: 
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Der Wasserverband Bersenbrück ist im Be-
reich der Gemeinde Kettenkamp für die öf-
fentliche Trinkwasserversorgung und die Ab-
wasserentsorgung zuständig. 
 
In Bezug auf die Trinkwasserversorgung 
nimmt der Wasserverband wie folgt Stellung: 
Das Plangebiet kann an die öffentliche Trink-
wasserversorgung des Wasserverbandes 
Bersenbrück angeschlossen werden und aus-
reichend mit Trinkwasser versorgt werden. 
 
Folgende DIN-Normen, Vorschriften und Re-
gelwerke sind bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes zu berücksichtigen: 
1. DIN 1998 „Unterbringung von Leitungen 

und Anlagen in öffentlichen Verkehrsflä-
chen“, 

2. DIN 18920:2017-07 „Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen“, 

3. DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Lei-
tungen und Kanäle“, 

4. DVGW W400-1 „Technische Regeln Was-
serverteilungsanlagen (TRWV), Teil 1 Pla-
nung“, 

5. DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Unfallver-
hütungsvorschriften „Bauarbeiten“, 

6. RASt 06 „Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen“, 

7. ATB-BeStra „Allgemeine Technische Best-
immungen für die Benutzung von Straßen 
durch Leitungen und Telekommunikations-
linien“. 

 
Auch sind weitere DIN-Normen, Vorschriften 
und Regelwerke anderer Versorger zu beach-
ten. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
ist eine ordnungsgemäße Ver- und Entsor-
gung sowie die verkehrliche Erschließung 
des Plangebiets im Grundsatz sicherzustel-
len. Dies wird - der Bebauungsplanebene 
angemessen - im parallel aufgestellten B-
Plan Nr. 26 der Gemeinde Kettenkamp auch 
unter Beachtung von relevanten einschlägi-
gen technischen Richtlinien berücksichtigt. 
Die konkrete technische Umsetzung von Er-
schließungsmaßnahmen sind der dem Be-
bauungsplanverfahren nachfolgenden Er-
schließungsplanung vorbehalten. Hierzu be-
steht weder im Rahmen der vorbereitenden 
noch im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung kein besonderer Regelungsbedarf.  
Denn bei der Planung und Umsetzung von 
Erschließungsmaßnahmen sind die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik sowie die 
gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich zu 
beachten.  
Die Samtgemeinde geht davon aus, dass 
dies auch bei der Erschließung des vorlie-
genden Plangebietes entsprechend erfolgt.  
 

Die Versorgungsstreifen sind großzügig aus-
zulegen, so dass eine vorschriftsmäßige Ver-
legung aller Versorgungsleitungen der Ver-
sorgungsträger nach den aktuellen DIN-
Normen und Regelwerken erfolgen kann. 
Für eine ordnungsgemäße Verlegung der 
Ver- und Entsorgungsleitungen müssen die 
Sicherheitsabstände unter den Leitungen 
zwingend eingehalten werden. 
 
Sollte eine Bebauung in der hinteren Reihe 
erfolgen und die noch herzustellenden Häu-
ser an die Trinkwasserversorgung ange-
schlossen werden, so muss die Verlegung 
der Wasserleitung über Privatgrundstücke 
erfolgen. Folglich ist die Eintragung einer 

Die Trassen für notwendige Versorgungslei-
tungen sollen grundsätzlich so dimensioniert 
werden, dass eine Verlegung gemäß der ge-
setzlichen Vorschriften und allgemein aner-
kannten Regeln der Technik möglich ist. 
Hierzu besteht im Rahmen der vorliegenden 
99. FNP-Änderung kein besonderer Rege-
lungsbedarf.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Hierzu besteht im Rahmen der vorliegenden 
99. FNP-Änderung kein besonderer Rege-
lungsbedarf. 
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Dienstbarkeit notwendig. 
 
Wünschenswert wäre es, die Geh- und Rad-
wege in Pflasterbauweise herzustellen. Der 
genaue Platzbedarf für die Erschließungs-
straßen sollte zukünftig vor oder während der 
Planung mit den Ver- und Entsorgungsbetrei-
bern geklärt werden, um auch alle sicher-
heitsrelevanten Vorschriften während der 
Baumaßnahme und bei den späteren Unter-
haltungen der Anlagen zu gewährleisten. 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Hierzu besteht im Rahmen der vorliegenden 
99. FNP-Änderung kein besonderer Rege-
lungsbedarf. 
 

Zusätzlich weise ich Sie darauf hin, dass den 
Versorgern die Grenzen, die Baustraßenhö-
hen und die Endausbauhöhen in der Örtlich-
keit vom Veranlasser mitzuteilen sind. Das 
nachträgliche Anpassen von Straßenkappen 
für die Baustraßen und den Endausbau ist im 
Leitungsverzeichnis mit aufzunehmen und die 
Kosten vom Veranlasser der Maßnahme zu 
tragen. 
 
Ich bitte Sie, die Freigabe des Baugebietes 
an die Bauherren erst zu erteilen, wenn alle 
Versorgungsleitungen verlegt worden sind. In 
der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 
sowohl die Mitarbeiter des Wasserverbandes 
als auch die Mitarbeiter anderer Versor-
gungsunternehmen unter erschwerten Bedin-
gungen die Verlegung durchführen mussten. 
 
Aufgrund der hohen vorherrschenden Bau-
konjunktur, bitte ich Sie zu beachten, dass 
derzeit keine freien Kapazitäten bei den 
Rohrleitungsfirmen und den eigenen Mitarbei-
tern des Wasserverbandes vorhanden sind. 
Daher bitte ich Sie, den genauen Ausfüh-
rungszeitpunkt frühzeitig mit allen Versorgern 
und deren Vertragspartnern abzustimmen. 
 

Erforderliche Grenzverläufe und Höhenmaße 
sollen im Rahmen der Erschließungsplanun-
gen zur Verfügung gestellt werden. Hierzu 
besteht im Rahmen der vorliegenden 99. 
FNP-Änderung kein besonderer Regelungs-
bedarf. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Hierzu besteht im Rahmen der vorliegenden 
99. FNP-Änderung kein besonderer Rege-
lungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
Der Wasserverband Bersenbrück soll recht-
zeitig zusammen mit den anderen Versor-
gungsträgern zur Gewährleistung einer siche-
ren und wirtschaftlichen Erschließung des 
Plangebietes benachrichtigt werden. 
 

Hinsichtlich einer eventuellen Löschwasser-
versorgung aus dem öffentlichen Trinkwas-
sernetz teile ich Ihnen mit, dass aus dem 
vorhandenen öffentlichen Leitungsnetz eine 
maximale Löschwassermenge von 24 m³/h 
bei einem Versorgungsdruck von 3,5 bar be-
reitgestellt werden kann. Ich weise vorsorg-
lich darauf hin, dass durch die Entnahme von 
Löschwasser aus der öffentlichen Trinkwas-
serleitung die Versorgung der angeschlosse-
nen Grundstücke und Betriebe nicht gefähr-
det oder gar gänzlich unterbrochen werden 
darf. Der Wasserverband ist nach Absprache 
im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten 
bereit, Löschwasser aus dem Trinkwasser-
netz zur Verfügung zu stellen. 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Brandschutzes werden u.a. die Bestimmun-
gen der vom DVGW herausgegebenen Ar-
beitsblätter W 331 und W 405 berücksichtigt. 
Die erforderlichen Löschwasserkapazitäten 
können teilweise durch den Wasserverband 
Bersenbrück über die leitungsabhängige 
Löschwasserversorgung bereitgestellt wer-
den. Soweit erforderlich, werden ergänzend 
leitungsunabhängige Löschwasserentnahme-
stellen in ausreichender Dimensionierung 
eingerichtet.  
Die Samtgemeinde Bersenbrück wird als 
Trägerin des Brandschutzes nach Maßgabe 
der einschlägigen Gesetze, Verordnungen 
und Regelwerke die entsprechenden Einrich-



Samtgemeinde  Bersenbrück     99. Änderung  Flächennutzungsplan               Abwägung 30 

PLANUNGSBÜRO   DEHLING & TWISSELMANN OSNABRÜCK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren bitte ich zu beachten, dass bei 
allen Berührungspunkten mit der zentralen 
Wasserversorgung, der Bestand, der Betrieb, 
die Unterhaltung sowie die Zugänglichkeit der 
Wasserversorgungsanlagen nicht beeinträch-
tigt werden. Ebenso sind Beschädigungen 
der Armaturen und Leitungen bei Durchfüh-
rung der Arbeiten zu vermeiden. 
 
Ferner bitte ich Sie, sowohl bei der vorberei-
tenden Bauleitplanung durch den Flächen-
nutzungsplan als auch im noch aufzustellen-
den verbindlichen Bebauungsplan, die 
Hauptwasserleitung darzustellen und mit den 
entsprechenden Leitungsrechten und Bebau-
ungsverboten zu belegen. Der weitere Be-
stand und Betrieb dieser Leitung liegt im öf-
fentlichen Interesse und darf auch auf Dauer 
nicht beeinträchtigt werden. 
 

tungen (z.B. Hydranten, Zisternen, Lösch-
wasserteiche etc.) herstellen, damit ein ord-
nungsgemäßer Brandschutz gewährleistet 
werden kann. Notwendige Ausstattungen der 
leitungsabhängigen und -unabhängigen 
Löschwasserversorgung werden mit dem 
Wasserverband Bersenbrück und dem Orts-
brandmeister sowie der Hauptamtlichen 
Brandschau abgestimmt. 
 
Vorhandene Versorgungseinrichtungen sol-
len grundsätzlich mit der erforderlichen Sorg-
falt und Vorsicht behandelt werden, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden kön-
nen. Im Bedarfsfall soll der jeweilige Versor-
gungsträger rechtzeitig um Anzeige der erd-
verlegten Versorgungseinrichtungen in der 
Örtlichkeit gebeten werden. 
 
Soweit sinnvoll und erforderlich werden be-
stehende Versorgungseinrichtungen in den 
B-Plan, i.d.R. jedoch nicht in den FNP aufge-
nommen.  
Aus Gründen der Planklarheit (Vermeidung 
einer Unlesbarkeit des Planwerks aufgrund 
übermäßiger Planzeichen) wird ferner darauf 
verzichtet, Versorgungsleitungen zu über-
nehmen, die in öffentlichen Verkehrsflächen 
verlaufen.  

In Bezug auf die Abwasserentsorgung 
nimmt der Wasserverband wie folgt Stellung: 
Die Schmutzwasserentsorgung und Oberflä-
chenentwässerung kann gem. 6.7 der Be-
gründung des Bebauungsplanes i.V.m. der 
wassertechnischen Voruntersuchung des 
Ing.-Büros Westerhaus erfolgen. 
 
Ich bitte Sie, die Abteilungen „Technik Was-
ser“ (Herrn Ratermann, Tel. 05439/9406-39) 
und „Technik Abwasser“ (Herrn Lohbeck, Tel. 
05439/9406-57) unbedingt am weiteren Ver-
fahren zu beteiligen. 
Seitens des Wasserverbandes bestehen, 
unter Beachtung der vorstehenden Hinweise, 
keine Bedenken gegen die vorliegende Pla-
nung. In der Anlage erhalten Sie den Be-
standsplan mit der im unmittelbaren Umfeld 
des Plangebietes vorhandenen Trinkwasser-
leitung zur Kenntnisnahme und mit der Bitte 
um Beachtung bei der weiteren Planung und 
Plandurchführung. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

  
Darüber hinaus wurden keine abwägungsrelevanten Anregungen vorgebracht. 
 


